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( zumNamenstagdes Kaisers . )In die Handhabungdermarkundan¬
tätspolizeilichenVorschriftenüber¬der Landhauskapellein derher¬
hauptdurchdiehiezubestelltenrengasse fand heuteanläßlich
Organedes Marklamteserfolgt .des Namensfestes desKaisers OhneBewilligungdesMarklamtesein Gottesdienststatt ,welchem darfkeineParteidenihrüber¬der Landmarschallundzahlreiche lassenenVerkaufsplatz ,Sand¬binLandesausschüssebeiwohnten. kühl ,oderEinsatzraumeinemdritten zur Benützungüberlassen .VomMagistrate.DieMagistrats¬DieAufbewahrungvonFleischwarenDirectionhatanalleunterstehen, ist nur in denKühlräumenge¬stattet ,in denEinsätzendagegendenDepartements ,Hilfs -und
verboten .In denKühlammenNebenamtereine Currendeer¬ dürfenungenießbaresFleisch¬gehenlassen ,derzufolgealle dannGedärme,Blut ,loseFelle¬persönlichenVorstellungenaus Haare,alterTag,allesfelt ,alleAnlass der Bewerbungum knochen,fernerGegenständeausgeschriebeneDienstesstellenwelchenichtzumAufbewahrenvonbeim Bürgermeister ,den Fleischnothwendigsind,desgleichenVicebürgermeistern,denStadt¬ HandwerkzeugenichtaufbewahrtundMagistratsräthen ,sowie werden .DasSalzenundVöckelnbei derMagistrats-Direction vonFleisch,sowiedasHackenundzu unterbleibenhaben . zertheilenvonFleischwarenindenRichträumenist verboten.DerScheideFeldmarschallLieutenantFleischmarktwirdandenWerk¬von Sieber und Frau Emilievon lageninderZeitvom1 .AprilbisBrückehabenfür armeZöglinge ,der EndeSeptembervon6Uhrfrühbisn .o .Landes-Taubstummenanstalteinen 1 Uhrnachmittagu .in derZeitvomBetragvon100fl gewidmet.DerLandes¬

1 .Oktoberbis EndeMärzvon7UhrAusschusshat beschlossen ,denSpendern
früh bis 1 Uhrnachmittags ,anSonn¬ausdiesemAnlassedenDankauszu¬
undfeiertagendagegenvon7Uhrsprechen . frühbis 10Uhrvormittagsabgehalten.MachthalteMichelbauern,dieRathhal¬Samstagund an denFeiertagen
vorhergehendenWochenlagenist dertereihatdievomStadtrathefestgesetzte

Marktordnungfür denFleischmak Verkaufbis 5 Uhrnachmittagsge¬
in derMarkthalteMichelbauernge¬ stattet .
nehmigt.GegenständedesMarkte fürdieEngroß.Abtheilunggel .

tenfolgendebesondereBestimmun¬kehressindRind ,alsSchwein¬gen :JedePartei ,welcheWaarenundSchäffleisch ,Würsteandere zuMarktbringen,istverpflichtet,Fleischwarenundfrisch.Knochen,seiner
ausgeweideteKälber ,Schweine,Lam¬deren MengeundGattungsofortbeimMarkanteanzumel¬merundZiegenfür dieseTitel

den .Sämmtlichein dieserAbthei¬müssendievorgeschriebenenBeschau¬lungeinlangendenArtikelnotificatebeigebrachtwerden.Außer¬müssenauf dendaselbstauf¬demunterliegen dieselbender gestelltenämtlichenWagenab¬anitätspolizeilichenBeschau,welche,sowie



gewogenwerden .DasFleisch
darf nur so ,wie es in dieHalle
gebrachtwird ,unterAusschluß
jeder Theilungverkauftwerden .
Der Verkauf von Fleisch hatohne
Knochenzuwagezu erfolgenund
dürfenKnochen ,undseparatver¬
kauftwerden.DieVerkaufspreise
sindperKg.deutlichersichtlichzu
machen .Die auf demEngroß¬
Fleischmarktplatzeangekauften
Waaren dürfen ,andemselben
Marktlage nicht wiederverkauft
werden .Desgleichen ist derVer¬

kauf von Fleischwaren vordem
Markt beginn verboten .

für die BenützungderVer¬
Kaufsplätze Stande ,kühl¬
und Einsatzräume sindnächste
hende Gebüren an das Markam
zu entrichtenu .zw .in derEngroß¬
Abtheilungfür Fleischwarenin
Quantitaten per 100 kg .10kr
Kälberper Stück5 kr ,Schafe ,Lam¬
mer und Ziegen ,per Stück 2kr
Schweineper Stück 6 kr ,inder
Detailabtheilungfür dieBenützung
eines Standes pro in undTag
5 kr ,im Kellerraum für die
Benützungder Kühlzellen proin

und Tag 40 ,pro in undMonat
9 fl .pro undJahr 35 fl ,fürdie

Benützungder Einsätze vomu .
Tag1 fl .DieVerkaufständewerden
nur monates gegen vorherge¬
Entrichtung der Marktgeburenver¬
geben .DieGebürenfür diekühl¬
undEinsatzräumesind imvorhin
u .zw .beiVergebungaufeinJahr
in vierteljährigen Ratenzuent¬

richten .
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